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Bezirksregierungen 
-Dezernat 21- 
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln und Münster 

Zentrale Ausländerbehörden 
Köln, Essen, Bielefeld, Krs. Unna, Krs. Coesfeld 

Rückführungen nach Syrien 
Anordnung nach § 60a Abs. 1 AufenthG 
Erlasse vom 30.03.2012, 26.09.2012, 21.03.2013, 26.09.2013, 
28.03.2014, 30.09.2014, 05.10.2015, 11.10.2016, 09.01.2018, 
22.12.2018, 07.08.2019, 20.12.2019, 29.06.2020 - Az. 512-39.11.04-3-
12-079 (SYR)  

In der Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) vom 
09.12. bis 11.12.2020 konnte keine Einstimmigkeit erzielt werden, den 
Abschiebungsstopp gemäß § 60a Abs. 1 AufenthG nach Syrien zu 

verlängern. Der bis 31.12.2020 geltende Abschiebungsstopp läuft 
demnach aus.  

Aktuell gibt es jedoch keine Direktflüge nach Syrien. Darüber hinaus 
erscheint es ausgeschlossen, die notwendige Beschaffung von 
Passersatzpapieren und die organisatorische Abwicklung von 
Abschiebungsmaßnahmen ohne Kontaktaufnahme mit dem – von 
Deutschland nicht anerkannten – Regime von Präsident Baschar al-
Assad durchzuführen.   

Auch im Übrigen geht die Landesregierung davon aus, dass aufgrund der 
aktuellen Lage in der Arabischen Republik Syrien Rückführungen dorthin 
bis auf weiteres nicht in Betracht kommen werden. 

Ungeachtet dessen sollten im Rahmen der rechtlich und tatsächlich 
vorhandenen Möglichkeiten Vorbereitungen für die zukünftigen 
Abschiebungen von Gefährdern und schweren Straftätern nach Syrien im 
jeweiligen Einzelfall getroffen werden, bspw. durch die Prüfung von 
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bezüglich einer Überprüfung asylrechtlicher Entscheidungen. 

Im Auftrag 
gez. Dagmar Dahmen 


